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1 	 T 49/90 

Sachverhalt und Aritrãge 

I. 	Auf die europäische Anmeldung Nr. 83 101 105.1 wurde das 
europäische Patent Nr. 86 420 auf der Grundlage von vier 
Ansprüchen erteilt. Die unabhàngigen Ansprüche 1 und 2 
lauteten: 

11 1. Verfahren zur Steuerung des Betriebsablaufs von zwei 
oder iiehr zu einein System gehörenden, räumlich voneinander 
getrennt angeordneten inobilen Verkehrsainpeln oder 
Warnblinkleuchten, die jeweils einzeln mit Hilfe elnes 
eigenen zeitabhãngigen Steuergebers zum Em- und 
Ausschalten der Lichtsignale schaitbar sind, dadurch 
gekennzeichnet, daJ3 in jeder Verkehrsampel oder Warnblink-
leuchte die Zeitzeichen eines Zeit- und Normalfrequenz-
senders empfangen und unraittelbar zur Steuerung des 
jeweiligen Steuergebers verwendet werden und daB in einer 
der Ainpein des Systems (Mutterainpel) oder Warnblink-
leuchten die Anzahl der empfangenen Zeitzeichen für die 
Rot-, Geib- und Grün- bzw. Blinkperioden für jede Ampel 
oder Warnblinkleuchte des Systems eingegeben und 
gespeichert wird, die gespeicherten Rot-, Geib- und 
Grünperioden bzw. Blinkperioden für jede andere Ampel 
(Tochterainpel) oder Warnblinkleuchte zu dieser 
trarisportiert und von dieser eingelesen wird." 

"2. Mobile Verkehrsampel oder Warnblinkleuchte zur 
Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, insbesondere 
für Baustellen, bestehend aus mindestens einer an einem 
Stander (2, 32) befestigbaren, mit einer oder mehreren 
Signallainpen ausgestatteten Leuchteinheit (3, 33), einem 
mit dem unteren Ständerende verbundenen Batteriekasten, in 
dem eine oder mehrere zum Betrieb der Signallampen 
dienende Batterien (4, 5) angeordnet sind, oder einem 
Netzanschlul3 sowie einem einstellbaren Steuergeber zum 
zeitabhãngigen wahiweisen Em- und Ausschalten der 
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2 	T 49/90 

einzelnen Signallampen (36, 37, 38) bzw. der Signallampe 

(10), dadurch gekennzeichnet, daB in oder an der Ainpel 

(31) oder der Warnblinkleuchte (1) ein Funkempfànger (41, 

6) zum Empfang des von einein Zeit- und Norinalfrequenz-

sender gesendeten Zeitzeichens angeordnet ist, daB der 

Eiupfãriger (41, 6) mit dem Steuergeber (43, 7) verbunden 

ist, daB an der Ainpel (31) oder der Warnblinkleuchte (1) 

ein Tastenfeld zum Einprogrammieren der Em- und Aus-

schaltzeiten in den Steuergeber (43, 7) vorgesehen ist und 

daB ein Schaltkasten (40) mit einem Stecker für mindestens 

einen weiteren, für eine andere, synchron zu steuernde 

Ampel (31) oder Warnblinkleuchte (1) vorgesehenen 

transportierbaren Steuergeber angeordnet ist." 

II. 	Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerde- 

führerin Einspruch ein und stützte den Einwand mangeinder 

erfinderischer Tätigkeit u. a. auf folgende Dokumente: 

Dl: Siemens Zeitschrift "Informationen zur Stra8enver-

kehrstechnik", Ausgabe 10, Mai 1979, Seiten 1 bis 7 

und 11 

Siemens-Druckschrift zur Funkuhr MZS 48, 

Ausgabe 5/81 

DE-C-2 632 641 

Mit Entscheidung vom 4. Dezember 1989 wurde der Einspruch 

von der Einspruchsabteilung zurückgewiesen und das Patent 

in unveränderter Form aufrechterhalten. 

III. 	Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die 

Beschwerdefuhrerin am 17. Januar 1990 Beschwerde ein und 

beantragte, das angegriffene Patent wegen fehiender 

erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen. 
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3 	 T 49/90 

Nachdem bei einer ersten Prüfung der Beschwerdeunterlagen 
offensichtliche Widersprüche zwischen dern Gegenstand der 
erteilten Anspruche einerseits und dem Inhalt der 
Beschreibung und den Figuren anderseits aufgefallen waren, 
stelite die Kaminer gestützt auf Artikel 114 (1) in einem 
ersten Bescheid vom 16. August 1991 u. a. fest, daB im 
Laufe des Erteilungsverfahrens die Anineldungsunterlagen 
anscheinend in einer im Hinblick auf Artikel 123 (2) 
unzulãssigen Weise abgeändert worden waren, da Verfahrens-
schritte und technische Merkmale, die ursprünglich nur in 
bezug auf Verkehrsainpeln offenbart waren, in Verbindung 
mit Warnblinkleuchten gebracht worden waren, und daB das 
beanspruchte Verfahren sich nun auf eine bestimmte Form 
der Programmierung nicht nur von Ainpein, sondern auch von 
Warnblinkleuchten bezog, wàhrend die Anineldungsunterlagen 
lediglich "ein Tastenfeld zum Einprogrammieren der Em-
und Ausschaltzeiten in den Steuergeber" der Ampeln 
vorsahen. 

Nach einem weiteren Bescheid der Kammer vom 17. Juli 1992, 

in dem u. a. auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) 
und (3) hingewiesen wurde, reichte die Beschwerdegegnerin 
(Patentinhaberin) am 15. Oktober 1992 drei neue Anspruche 
em. 

Der unabhängige Anspruch 1 lautet: 

11 1. Verfahren zur Steuerung des Betriebsablaufs von zwei 
oder mehr zu einem System gehörenden, räuinlich voneinander 
getrennt angeordneten mobilen Verkehrsampeln, die jeweils 
einzeln mit Hilfe eines eigenen zeitabhängigen Steuer-
gebers zum Em- und Ausschalten der Lichtsignale schaitbar 
sind, d a d u r c h 	gekennzeichnet, daB 
in jeder Verkehrsainpel die Zeitzeichen eines Zeit- und 
Normalfrequenzsenders empfangen und unmittelbar zur 
Steuerung des jeweiligen Steuergebers verwendet werden, 
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4 	 T 49/90 

daB in einer der Ainpein des Systems (Mutterampel) die 
Anzahl der empfangenen Zeitzeichen für die Rot-, Geib- und 
Grünperioden einprogrammiert wird und daB in dieser Ainpel 
transportable Steuergeber für die Rot-, Geib- und 
Grünperioden für alle anderen Ampein (Tochterainpeln) 
programmiert werden, die dann zu den jeweiligen anderen 
Ampeln (Tochterampeln) transportiert und dort eingesteckt 
werden." 

Der unabhángige Anspruch 2 lautet: 

11 2. Mobile Verkehrsampel zur Durchführung des Verfahrens 
nach Anspruch 1, insbesondere für Baustellen, bestehend 
aus inindestens einer an einein Stander (32) befestigbaren, 
mit mehreren Signallainpen ausgestatteten Leuchteinheit 
(33), einem mit dem unteren Stander verbundenen Batterie-
kasten, in dem eine oder inehrere zum Betrieb der Signal-
lampen dienende Batterien angeordnet sind, oder einem 
Netzanschlul3 sowie einem einstellbaren Steuergeber zuin 
zeitabhängigen wahiweise Em- und Ausschalten der 
einzelnen Signallampen (36, 37, 38), 	d a d U r C h 
gekennzeichnet, daBinoderanderAinpel 
(31) ein Funkenipfänger (41) zum Empfang des von einem 
Zeit- und Normalfrequenzsender gesendeten Zeitzeichens 

angeordnet ist, daB der Empfänger (41) mit dem Steuergeber 
(43) verbunden ist, daB an der Ampel (31) ein Tastenfeld 
zum Einprogrammieren der Em- und Ausschaltzeiten in den 
Steuergeber (43) vorgesehen ist und daB ein Schaltkasten 
(40) mit einem Stecker für xnindestens einen weiteren, für 
eine andere synchron zu steuernde Ainpel (31) vorgesehenen 
transportierbaren Steuergeber angeordnet ist." 

Anspruch 3 ist vom Anspruch 2 abhãngig und enthàlt weitere 
Merkmale der beanspruchten mobilen Verkehrsampel. 
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5 	 T 49/90 

Am Ende der inündlichen Verhandlung, die am 
17. November 1992 stattfand, beantragte die Beschwerde-
führerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und 
den Widerruf des Streitpaterits. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurück-
zuweisen und das Streitpatent in geändertem Umfang nuninehr 
aufgrund der am 15. Oktober 1992 eingereichten Ansprüche 1 
bis 3 aufrechtzuerhaiten. 

Die BeschwerdefUhrerin stützte ihren Antrag im 
wesentlichen auf folgende Argumente: 

GemàB dein vorliegenden Anspruch 1 soil in einer Ainpei des 
Systems die Anzahl der einpfangenen Zeitzeichen für die 
Rot-, Geib- und Grünperioden einprograinmiert werden. Aus 
den Anxneldungsunterlagen gehe jedoch lediglich hervor, daB 
der zur Steuerung der Schaitzeiten dienende Geber über em 
auBen an dem Schaltkasten der Ainpel angeordnetes Tasten-
feld progranunierbar sei. Da nirgendwo auch nur indiziell 
auf die nunmehr beanspruchte spezielle Art der 
Programinierung der Anzahl einpfangener Zeitzeichen 
hingewiesen werde, sei der Patentanspruch 1 in der 
jetzigen Fassung durch die ursprunglich eingereichten 
Anmeldungsunterlagen nicht gedeckt. Es liege daher nach 
wie vor eine unzulässige Erweiterung un Sinne des 
Artikels 123 (2) EPU vor. Ferner ergäben sich die 
Gegenstãnde der unabhãngigen Ansprüche 1 und 2 in 
naheliegender Weise aus der Kombination der Lehren der 
Dokumente Dl, D2, D3. 

Die Beschwerdegegnerin widersprach der Argumentation der 
Beschwerdeführerin im wesentlichen wie folgt: 

Um eineri VerstoB gegen Artikel 123 (3) EPU zu vermeiden, 
sei im nunrnehr geltenden Patentanspruch 1 dasjenige 
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6 	 T 49/90 

Mer]unal belassen worden, weiches sich auf die Anzahl der 
einpfangenen Zeitzeichen zur Festlegung der Periodendauer 
beziehe. Dieses für die Neuheit und erfinderische Tätig-
keit des Gegenstarids des Streitpatents nicht relevante 
Merkmal sei un Erteilungsverfahren lediglich zur 
Kiarstellung des Begriffs "uninittelbar" in den erteilten 
Patentanspruch 1 aufgenommen worden. Es sei in den 
ursprünglichen Arnneldungsunterlagen zwar nicht wãrtlich 
enthalten, aber der Fachmann würde das besagte Merkmal auf 
Grund seines technischen Ailgemeinwissens als die selbst-
verstàndliche Konkretisierung des in der ursprünglichen 
Anmeldung Gesagten bezüglich einer uninittelbaren Steuerung 
der Schaltzeiten einer Ampel vor Augen haben. Insbesondere 
sei ihm geläufig Zeitabschnitte durch eine Anzahl von 
Impulsen festzulegen. Da die im Anspruch 1 angegebenen 
Merkinale also in den Anmeldungsunterlagen entweder 
explizit oder implizit of fenbart seien, entspreche der 
vorliegende Anspruch 1 der Forderung des Artikels 123 
(2) 

Obwohl das Dokurnent D3 die Verwendung von Steuergebern für 
mobile Verkehrssignalanlagen betreffe, seien diese 
Steuergeber nichts anderes als ein Oszillator mit einer 
Zàhleinheit, vergleichbar mit einer Quarzschaltuhr. Die 
Steuergeber sàmtlicher zu synchronisierender Geräte müBten 
an einein Ort zusaxnmengebracht und spãtestens an diesem Ort 
in Betrieb gesetzt werden. Die Lehre, einen externen 
Taktimpulsgenerator, wie z. B. einen Zeit- und Normal-
frequenzsender, zu verwenden, so daB für alle Geräte der 
Taktimpuls identisch sei, werde durch das Dokument D3 
nicht nahegelegt. Das Dokument Dl beschreibe die 
Verwendung einer aus D2 bekannten Funkuhr in alien Ainpein 
eines Verkehrsknotenpunktes. Die mobilen Verkehrsampeln 
geinaB dem Streitpatent enthielten jedoch keine Funkuhr un 
Sinne des Dokuments D2, sondern leiteten aus den 
gesendeten Zeitzeichen Steuerimpulse zur uninitteibaren 
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Steuerung der aufeinander abgestimmten Schaltzeiten der 
mobilen Verkehrsainpeln ab. Die einfache und unxnittelbare 
Steuerung der Steuergeber durch die Zeitzeichen eines 
zentralen Zeit- und Normalfrequenzsenders, verleihe dein 
Gegenstand des Streitpatents semen erfinderischen Wert 
und werde selbst durch die Koinbination der Lehren der 
Dokumente Dl, D2 und D3 nicht nahegelegt. 

- Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulàssig 

Zulässigkeit der Ansprüche 

2.1 	Die geltenden Ansprüche 1, 2 und 3beziehen sich nun 
lediglich auf ein Verfahren zur Steuerung des Betriebs-
ablaufs von zwei oder inehr zu einem System gehärenden, 
räuxnlich voneinander getrennt angeordneten mobilen 
Verkehrsainpeln bzw. auf eine mobile Verkehrsampel zur 
Durchführung des o.g. Verfahrens und umfassen die 
entsprechenden, in den erteilten Ansprüchen 1, 2 und 3 
aufgeführten Merkmale. Da der Schutzbereich der 
vorliegenden Ansprüche 1, 2, und 3 nicht weiter gefaBt 1st 
als der Schutzbereich der erteilten Ansprüche, sind die 
Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPU erfüllt. 

2.2 	Der kennzeichnende Teil des geltenden Anspruchs 1 umfa3t 
ein Merkinal, das eine bestimmte, in den ursprünglich 
eingerejchten Anmeldungsunterlagen nicht ausdrücklich 
offenbarte Art der Einprogrammierung der Ainpelphasen 
betrjf ft, nämlich: 

I'daB in einer der Ainpeln des Systems (Mutterampel) die 
Anzahl der einpfangenen Zeitzeichen für die Rot-, Geib und 
Grünperioden einprogrammiert wird". 
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Obwohl gemá8 Anspruch 4 und Seite 6, Abs. 4 der Anmel-
dungsunterlagen lediglich ein Tastenfeld zum 
Einprogranunieren der Em- und Ausschaltzeiten in den 
Steuergeber vorgesehen ist, enthãlt die ursprüngliche 
Beschreibung verschiedene Hinweise darauf, daB die 
Zeitzeichen eines Zeit- und Norma].frequenzsenders 
empfangen und unmittelbar zur Steuerung der Schaltzeiten 
der Gerãte verwendet (Seite 5, Abs. 2) bzw. die Zeit-
zeichensignale unmittelbar zur Schaltung ausgewertet 
werden (Seite 6, Abs. 2). Es wird auch die Verwendung von 
Grün, Geib und Rot als Signalfarben angesprochen 
(Seite 10, Abs. 5). Daraus schlieSt der Fachmann zwangs-
läufig, daB die als Zeitbasis verwendeten Zeitzeichen 
gemãB ihxn geläufigen Techniken gezãhlt und mit 
vorgegebenen, den bei Verkehrsampeln üblichen Rot-, Geib-
und Grünperioden entsprechenden Záhlwerten verglichen 
werden sollen. Die bestinunte Art der Einprogrammierung, 
auf weiches sich das strittige Merkinal bezieht, ist daher 
für den Fachmann implizit, d. h.: sie kommt ihm beim 
Lesen der Anineldungsunterlagen aufgrund seiner Fach-
kenntnisse unverineidbar in den Sinn (vgl. z. B. T 194/84, 
AB1.EPA 1990/3, S. 59 bis 70). Somit betrachtet die Kaininer 
die nachträgliche Aufname des strittigen Merkinals nicht 
als eine Erweiterung un Sinne des Artikels 123 (2) EPtJ. 

Auch Anspruch 2, der die Koinbination der Merkinale der 
ursprünglich eingereichten Ansprüche 2, 4 und 5 umfaSt, 
und Anspruch 3; der dem Anspruch 3 der Anmeldungs-
unterlagen entspricht, erfüllen Artikel 123 (2). 

3. 	Neuhejt 

Die Gegenstànde der unabhàngigen Anspruche 1 und 2 sind 
neu, weil deren Merkmale in keinem der vorliegenden 
Dokuxnente gemeinsam enthalten sind. Ubrigens 1st die 

4 
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Neuheit von der Beschwerdeführerin nicht beanstandet 
worden. 

	

4. 	Erfinderjsche Tätigkeit: 

	

4.1 	Anspruch 1 

4.1.1 Das Dokument D3, weiches den nâchstliegenden Stand der 
Technik darstelit, of fenbart ein Verfahren zur Steuerung 
des Verkehrsablaufs von Verkehrsampeln geinai3 dem Ober-
begriff des vorliegenden Anspruchs 1. Die transportablen, 
je einen Taktimpulsgenerator aufweisenden Steuergeber der 
Verkehrsampeln werden erst zuin Synchronisieren und zuin 
Programinieren der Ampeiphasen zusainmengebracht und dann 
wieder zu den jeweiligen Ampein transportiert und dort 
eingesteckt (D3, Spalte 5, Zeilen 2 bis 13 und Zeilen 57 
bis 64). Bei einer bevorzugten Ausführung des Verfahrens 
nach D3 dienen die vom Taktgenerator erzeugten Taktimpulse 
zur Steuerung des jeweiligen Steuergebers, indem die 
Taktixnpulse gezählt und mit vorgebbaren Zählwerten 
verglichen werden, die das Zeitinterval zwischen 
aufeinanderfolgenden Schritten des Betriebsablaufs der 
Verkehrsampel darstellen (D3, Spalte 6, Zeilen 13 bis 
33). Beixn Verfahren nach D3 können die den Steuergebern 
zugeordneten Taktgeneratoren infolge von Gangungenauig-
keiten voneinander abweichen, so daB die Betriebsabläufe 
der Verkehrsarnpeln nicht mehr synchronisiert sind. 

4.1.2 Ausgéhend vom Dokument D3, besteht die objektive Aufgabe 
des angefochtenen Patents darin, die Steuerung mobiler 
Verkehrsainpeln dahingehend zu verbessern, daB auch über 
längere Zeit eine fehlerfreie Koordinierung ihrer 
Betriebsabläufe mit einfachen Mittein gewàhrleistet 1st. 

4.1.3 Aus dein Dokunient Dl ist ein Verfahren zur Steuerung von 
Ainpelanlagen bekannt, bei dem in jeder Ainpel eine Funkuhr 
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verwendet wird. Die Funkuhren werden durch enipfangene 
Zeitsignale eines Zeit- und Normalfrequenzsenders 
synchronisiert, so daB ein koordinierter Betriebsablauf 
aller Ainpein erreicht wird (Seite 4, rechte Spalte). 
Bekanntlich besteht das Zeitzeichen eines Zeit- und 
Normalfrequenzsenders aus einem Sekunden-Zeitsignal und 
zusãtziichen, verschiüsseit übertragenen Informationen, 
nãmlich: Kaienderjahr, Kalenderinonat, Kalendertag und 
Zeitangabe. Bei dem bekannten Verfahren handelt es sich urn 
einen koordinierten Betrieb eines kompiexen, mehrere 
Knoteripunkte umfassenden groBräumigen Systems, wobei für 
einen ordnungsgemâ8en Betriebsablauf die Verwendung der 
zusätziichen Informationen u. a. wegen unterschiediicher 
Wocheritags- und Feiertagssteuerung erforderlich 1st. 
Demgegenüber ist bei einem System mobiier Ampein der 
geforderte Betriebsablauf nicht unbedingt von unterschied 
lichen Wochentagen abhàngig, so daB die koordinierte 
Steuerung dieses Systems nur einer stabilen, alien Ampein 
gemeinsamen Zeitbasis bedarf und daher unter Verwendung 
von weniger aufwendigen Betriebsmitteln ais einem mit 
einer Funkuhr verbundenen Steuergeber erfolgen kann. 
Einfachere Methoden der Synchronisierung und Steuerung mit 
Hilfe eines zentral erzeugten Taktsignais sind z. B. aus 
Zeitanlagen ailgemein bekannt, bei weichen in bestimrnten 
Zeitabstànden von einer zentralen Hauptuhr (Mutteruhr) 
übertragene Steuerimpuise den Betrieb von Nebenuhren ohne 
Gangregler synchronisieren und steuern. Wie auch von der 
Beschwerdegegnerin vorgetragen wurde, ist im vorliegenden 
Fall ein Fachmann maSgebend, der im Bereich der digitalen 
Zeitmessung bewandert 1st. Ein soicher vermag aus den 
vorliegenden Anineldungsunterlagen auf die beanspruchte Art 
der Progranunierung zu schlieBen. Wenn er sich anschickt, 
die beiin Verfahren gemäB D3 auftretenden Gangungenauig - 
keiten zu beseitigen, liegt es für ihn nahe, auf die Lehre 
des Dokuments Dl zurückzugreifen und sie den vereinfachten 
Anforderungen mobiler Verkehrsampeln anzupassen. Es 

1 
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erfordert kein erfinderisches Bemühen, die für das 

Verfahren gemâl3 Dl für einen koordinierten Betrieb einer 

gröBeren Anzahl von Verkehrsknoten vorgeschlagenen Geräte 

und Funkuhren bei dem vorliegenden aufgabengemäi3 

vereinfachten Betriebsablauf mit mobilen Verkehrsampeln 

durch die einfachere und kostengünstigere Konibination 

eines Steuergebers und eines Zeitzeichenempfängers zu 

ersetzen, weiche lediglich das Sekunden-zeitsignal des 

empfangenen Zeitzeichens als Taktsignal auswertet, und 

daraus nach Vergleich mit vorgegebenen, den Rot-, Geib-

und Grünperioden entsprechenden Zàhlwerten Steuerimpulse 

zur Synchronisierung des Betriebsablaufs der Axnpeln 

ableitet. Nach alledem weist das Verfahren nach Anspruch 1 

keine erfinderische Tãtigkeit auf. 

	

4.2 	Anspruch 2 

D3 offenbart eine mobile Verkehrsampel gemaf3 den mm 
Oberbegriff des Anspruchs 2 aufgeführten Sachmerkmalen, 

weiche noch ein Tastenfeld zum Einprogrammieren der Em-

und Ausschaltzeiten in den Steuergeber (Spalte 8, 

Zeilen 18 bis 25) und einen Schaltkasten mit einem Stecker 

29 (Fig. 2 und Spalte 8, Zeilen 44 bis 53) für einen 

weiteren, für eine andere synchron zu steuernde Ampel 

vorgesehenen transportierbaren Steuergeber. aufweist. 

Aus den in Abschnitt 4.1.3 angegebenen Gründen ist es für 

den Fachmann nicht erfinderisch, in der aus D3 bekannten 

Verkehrsampel den Taktgenerator durch einen mit dem 

Steuergeber verbundenen Funkempfänger zum Empfang des von 

einent Zeit- und Norinalfrequenzsender gesendeten Zeit-

zeichens zu ersetzen und somit zu einer inobilen Ampel 
gemàI3 Anspruch 2 zu gelangen. 

	

4.3 	Die Kanuner kommt daher zu dem Ergebnis, daJ3 sich das 

Verfahren nach Anspruch 1 und die mobile Verkehrsampel 
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nach Anspruch 2 zur Durchführung dieses Verfahrens in 

naheliegender Weise aus dein herangezogenen Stand der 

Technik ergeben und daher nicht als erfinderisch anzusehen 

sind. 

Dem Antrag der Beschwerdegegnerin kann daher nicht 
entsprochen werden. 

- Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Der Geschàftsstellenbeainte 	Der Vorsitzende 

S. Fabiani 
	

J. van Voorthuizen 
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